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Art 1
Name und Trägerschaft
1.1	 Der Fonds trägt den Namen Renovations-	
	 Fonds (nachfolgend «Fonds» genannt).

1.2	 Trägerin des Fonds ist die Katholische 	
	 Kirchgemeinde Gonten, eine öffentlich-	
	 rechtliche Körperschaft gemäss den kirch-	
	 lichen und kantonalen Rechtsgrundlagen.

1.3	 Der Fonds ist kein eigenständiges Rechts-	
	 subjekt, sondern wird als zweckgebundene 	
	 Vermögensmasse innerhalb der Finanz-	
	 struktur der Trägerin geführt.

Art 2
Zweck
2.1	 Der Fonds dient der Finanzierung von 	
	 Renovationen sowie grösseren Unterhalts- 	
	 und Instandstellungsarbeiten an der Pfarr-	
	 kirche St. Verena in Gonten.

Art 3
Mittel des Fonds
3.1	 Die Mittel des Fonds setzen sich zusammen 	
	 aus:

a)	 freiwilligen Zuwendungen  
	 (Spenden, Legate, Kollekten)
b)	 allfälligen Überschüssen aus kirchlicher 	
	 Tätigkeit
c)	 Erträgen aus dem Fondsvermögen

3.2	 Das Fondsvermögen ist zweckgebunden zu 	
	 verwenden.

 

NEUES REGLEMENT 
RENOVATIONS-FONDS

Art 4
Sicherheit und Anlage des Fondsvermögens
4.1	 Das Fondsvermögen ist sicher und wert- 
	 erhaltend anzulegen. Es dürfen aus-	
	 schliesslich Anlagen bei Schweizer Finanz- 
	 instituten in Bankkonten, Fest- und Ter- 
	 mingeldanlagen mit geringem Risiko ge-	
	 tätigt werden. Spekulative oder risikobehaf- 
	 tete Anlageformen (z. B. Aktien, Fonds, 	
	 Derivate, Kryptowährungen usw.) sind aus 
	 geschlossen.

4.2	 Im Rahmen einer ordentlichen Mittel-	
	 bewirtschaftung kann das Fondsvermögen  
	 teilweise als internes Darlehen an die all- 
	 gemeine Kirchenrechnung vergeben wer- 
	 den, sofern:

a)	 die zweckgebundene Verfügbarkeit der 	
	 Mittel jederzeit gewährleistet bleibt 
b)	 eine marktübliche oder vereinbarte 
	 Verzinsung erfolgt

4.3	 Der Kirchenrat trägt die Verantwortung für 	
	 die Einhaltung der Anlagerichtlinien.

Art 5
Verwaltung des Fonds
5.1	 Die Verwaltung des Fonds obliegt dem 	
	 Kirchenrat.

5.2	 Dieses Gremium entscheidet über die Ver- 
	 gabe von Mitteln im Rahmen des Fonds- 
	 zwecks und der vorhandenen Mittel.

5.3	 Die Verwendung der Fondsmittel ist den 	
	 Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern jährlich 	
	 im Rahmen der Kirchenrechnung transpa- 
	 rent darzulegen und zu begründen.

ALTES REGLEMENT 
RENOVATIONS-FONDS
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Art 6
Rechnungsführung und Revision
6.1	 Die Fondsrechnung wird getrennt von der  
	 übrigen Buchhaltung der Kirchgemeinde  
	 geführt.

6.2	 Die Jahresrechnung wird von der ordent- 
	 lichen Revisionsstelle der Kirchgemeinde  
	 geprüft.

Art 7
Änderung des Reglements
7.1	 Änderungen dieses Reglements bedürfen 	
	 der Genehmigung durch die Kirchhöri.

Art 8
Auflösung des Fonds
8.1	 Der Fonds kann aufgelöst werden, wenn 	
	 sein Zweck dauerhaft nicht mehr erfüllt 	
	 werden kann.

8.2	 Die Auflösung des Fonds bedarf eines  
	 Beschlusses der Kirchhöri.

8.3	 Der Fonds gilt automatisch als aufgelöst, 	
	 sobald keine Mittel mehr vorhanden sind 	
	 und auch keine weiteren Mittelzuflüsse zu  
	 erwarten sind. In diesem Fall erfolgt ein 	
	 formloser Abschluss durch die Fondsver-	
	 waltung mit entsprechender Mitteilung an 	
	 der Kirchhöri.

8.4	 Bei Auflösung wird das verbleibende 	
	 Vermögen für einen möglichst gleichartigen 	
	 gemeinnützigen Zweck innerhalb der Kirch-	
	 gemeinde verwendet.

Art 9
Inkrafttreten
9.1	 Dieses Reglement wurde von der Kirchhöri  
	 am [Datum] genehmigt und tritt per 
	 [Datum] in Kraft.

9.2	 Dieses Reglement ersetzt alle früheren 	
	 Bestimmungen zum Fonds.

 

Ort, Datum

Kirchenpräsident	 Kirchenpfleger

Walter Wetter	 Domenik Somm

ALTES REGLEMENT 
KIRCHEN-FONDS
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Art 1
Name und Trägerschaft
1.1	 Der Fonds trägt den Namen Kirchen-Fonds 	
	 (nachfolgend «Fonds» genannt).

1.2	 Trägerin des Fonds ist die Katholische 	
	 Kirchgemeinde Gonten, eine öffentlich-	
	 rechtliche Körperschaft gemäss den kirch-	
	 lichen und kantonalen Rechtsgrundlagen.

1.3	 Der Fonds ist kein eigenständiges Rechts-	
	 subjekt, sondern wird als zweckgebundene 	
	 Vermögensmasse innerhalb der Finanz-	
	 struktur der Trägerin geführt.

Art 2
Zweck
2.1	 Der Fonds dient der langfristigen finanziel- 
	 len Absicherung kirchlicher Aufgaben im  
	 Falle veränderter staatskirchlicher Rahmen- 
	 bedingungen, insbesondere bei einer Tren- 	
	 nung von Kirche und Staat.

2.2	 Darüber hinaus kann der Fonds in wirt- 
	 schaftlich schwierigen Zeiten zur Deckung 	
	 von Personalkosten, sowie zur Sicher- 
	 stellung der seelsorgerlichen Grundver- 
	 sorgung eingesetzt werden.

Art 3
Mittel des Fonds
3.1	 Die Mittel des Fonds setzen sich  
	 zusammen aus:

a)	 abgelaufenen Stiftmessen
b)	 freiwilligen Zuwendungen (Spenden,  
	 Legate, Kollekten)
c)	 allfälligen Überschüssen aus kirchlicher 	
	 Tätigkeit
d)	 Erträgen aus dem Fondsvermögen

3.2	 Das Fondsvermögen ist zweckgebunden zu 	
	 verwenden.

NEUES REGLEMENT 
KIRCHEN-FONDS

Art 4
Sicherheit und Anlage des Fondsvermögens
4.1	 Das Fondsvermögen ist sicher und wert- 
	 erhaltend anzulegen. Es dürfen aus-	
	 schliesslich Anlagen bei Schweizer Finanz- 
	 instituten in Bankkonten, Fest- und Ter- 
	 mingeldanlagen mit geringem Risiko  
	 getätigt werden. Spekulative oder risiko- 
	 behaftete Anlageformen (z. B. Aktien, Fonds, 	
	 Derivate, Kryptowährungen usw.) sind aus- 
	 geschlossen.

4.2	 Im Rahmen einer ordentlichen Mittel- 
	 bewirtschaftung kann das Fondsvermögen  
	 teilweise als internes Darlehen an die all- 
	 gemeine Kirchenrechnung vergeben  
	 werden, sofern:

a)	 die zweckgebundene Verfügbarkeit der 	
	 Mittel jederzeit gewährleistet bleibt
b)	 eine marktübliche oder vereinbarte  
	 Verzinsung erfolgt

4.3	 Der Kirchenrat trägt die Verantwortung für 	
	 die Einhaltung der Anlagerichtlinien.

Art 5
Verwaltung des Fonds
5.1	 Die Verwaltung des Fonds obliegt dem 
	 Kirchenrat.

5.2	 Dieses Gremium entscheidet über die Ver- 
	 gabe von Mitteln im Rahmen des Fonds- 
	 zwecks und der vorhandenen Mittel.

5.3	 Die Verwendung der Fondsmittel ist den 	
	 Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern jährlich 	
	 im Rahmen der Kirchenrechnung transpa- 
	 rent darzulegen und zu begründen.

Art 6
Rechnungsführung und Revision
6.1	 Die Fondsrechnung wird getrennt von der 	
	 übrigen Buchhaltung der Kirchgemeinde 	
	 geführt.

6.2	 Die Jahresrechnung wird von der ordent- 
	 lichen Revisionsstelle der Kirchgemeinde 	
	 geprüft.

Art 7
Änderung des Reglements
7.1	 Änderungen dieses Reglements bedürfen 	
	 der Genehmigung durch die Kirchhöri.

Art 8.
Auflösung des Fonds
8.1	 Der Fonds kann aufgelöst werden, wenn 	
	 sein Zweck dauerhaft nicht mehr erfüllt 	
	 werden kann.

8.2	 Die Auflösung des Fonds bedarf eines 	
	 Beschlusses der Kirchhöri.

8.3	 Der Fonds gilt automatisch als aufgelöst, 	
	 sobald keine Mittel mehr vorhanden sind 	
	 und auch keine weiteren Mittelzuflüsse zu  
	 erwarten sind. In diesem Fall erfolgt ein 	
	 formloser Abschluss durch die Fondsver- 
	 waltung mit entsprechender Mitteilung an 	
	 der Kirchhöri.

8.4	 Bei Auflösung wird das verbleibende 	
	 Vermögen für einen möglichst gleichartigen 	
	 gemeinnützigen Zweck innerhalb der Kirch-	
	 gemeinde verwendet.

Art 9
Inkrafttreten
Dieses Reglement wurde von der Kirchhöri am 
[Datum] genehmigt und tritt per [Datum] in 
Kraft.

9.2	 Dieses Reglement ersetzt alle früheren Be-
stimmungen zum Fonds.

Ort, Datum

Kirchenpräsident	 Kirchenpfleger
Walter Wetter	 Domenik Somm
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ALTES REGLEMENT 
GRÄBERUNTERHALTS-FONDS

Art 1
Name und Trägerschaft
1.1	 Der Fonds trägt den Namen Gräberunter-	
	 halts-Fonds (nachfolgend «Fonds» genannt).

1.2	 Trägerin des Fonds ist die Katholische 	
	 Kirchgemeinde Gonten, eine öffentlich- 
	 rechtliche Körperschaft gemäss den kirch- 
	 lichen und kantonalen Rechtsgrundlagen.

1.3	 Der Fonds ist kein eigenständiges Rechts- 
	 subjekt, sondern wird als zweckgebundene 	
	 Vermögensmasse innerhalb der Finanz- 
	 struktur der Trägerin geführt.

Art 2
Zweck
2.1	 Der Fonds bezweckt die Deckung der jähr- 
	 lich anfallenden Kosten für den Gräber- 
	 unterhalt gemäss den abgeschlossenen 	
	 Grabunterhaltsverträgen.

Art 3
Mittel des Fonds
3.1	 Die Mittel des Fonds setzen sich zusammen 	
	 aus:

a)	 Einzahlungen aus Grabunterhaltsverträgen
b)	 Erträgen aus dem Fondsvermögen

3.2	 Zur Deckung der jährlichen Grabpflege 	
	 werden die dafür vorgesehenen Beträge an 	
	 die Friedhofrechnung überwiesen.

3.3	 Das Fondsvermögen ist zweckgebunden zu 	
	 verwenden. 

NEUES REGLEMENT 
GRÄBERUNTERHALTS-FONDS

Art 4
Sicherheit und Anlage des Fondsvermögens
4.1	 Das Fondsvermögen ist sicher und wert- 
	 erhaltend anzulegen. Es dürfen aus- 
	 schliesslich Anlagen bei Schweizer Finanz- 
	 instituten in Bankkonten, Fest- und Ter- 
	 mingeldanlagen mit geringem Risiko ge- 
	 tätigt werden. Spekulative oder risiko- 
	 behaftete Anlageformen (z. B. Aktien, Fonds, 	
	 Derivate, Kryptowährungen usw.) sind aus- 
	 geschlossen.

4.2	 Im Rahmen einer ordentlichen Mittel- 
	 bewirtschaftung kann das Fondsvermögen 	
	 teilweise als internes Darlehen an die all- 
	 gemeine Kirchenrechnung vergeben  
	 werden, sofern:

a)	 die zweckgebundene Verfügbarkeit der 	
	 Mittel jederzeit gewährleistet bleibt
 b)	 eine marktübliche oder vereinbarte  
	 Verzinsung erfolgt

4.3	 Der Kirchenrat trägt die Verantwortung für 	
	 die Einhaltung der Anlagerichtlinien.

Art 5
Verwaltung des Fonds
5.1	 Die Verwaltung des Fonds obliegt dem 	
	 Kirchenrat.

5.2	 Die Verwendung der Fondsmittel ist den 	
	 Kirchbürgerinnen und Kirchbürgern jährlich 	
	 im Rahmen der Kirchenrechnung trans-	
	 parent darzulegen und zu begründen.
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Art 6
Rechnungsführung und Revision
6.1	 Die Fondsrechnung wird getrennt von der 	
	 übrigen Buchhaltung der Kirchgemeinde 	
	 geführt.

6.2	 Die Jahresrechnung wird von der ordent- 
	 lichen Revisionsstelle der Kirchgemeinde 	
	 geprüft.

Art 7
Änderung des Reglements
7.1	 Änderungen dieses Reglements bedürfen 	
	 der Genehmigung durch die Kirchhöri.

Art 8
Auflösung des Fonds
8.1	 Der Fonds gilt als aufgelöst, sobald keine 	
	 Grabpflegeverträge mehr vorhanden sind 	
	 und auch keine mehr vereinbart werden. In 	
	 diesem Fall schliesst die Fondsverwaltung 	
	 den Fonds formell ab und informiert die 	
	 Kirchhöri entsprechend.

8.2	 Allfälliges Restvermögen ist bei der Auflö- 
	 sung für einen möglichst gleichartigen, 	
	 gemeinnützigen Zweck innerhalb der Kirch- 
	 gemeinde zu verwenden. Der Verwendungs- 
	 zweck wird durch den Kirchenrat festgelegt. 

Art 9
Inkrafttreten
9.1	 Dieses Reglement wurde von der Kirchhöri  
	 am [Datum] genehmigt und tritt per 
	 [Datum] in Kraft.

9.2	 Dieses Reglement ersetzt alle früheren  
	 Bestimmungen zum Fonds.

Ort, Datum

Kirchenpräsident	 Kirchenpfleger
Walter Wetter	 Domenik Somm
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TRAKTANDUM 5  
AUFLÖSUNG TÄFELIMEEDLE-FONDS

Antrag des Kirchenrates: Annahme der Auflösung 
des Täfelimeedle-Fonds

Der Täfelimeedle-Fonds verfügt über ein 
Fondsvermögen von CHF 8’862.20. Aufgrund 
dieser geringen Mittel ist eine eigenständige 
und langfristig sinnvolle Fondsführung nicht 
mehr zweckmässig.

Um die Zweckbindung der Mittel dennoch zu 
wahren, ist vorgesehen, das verbleibende 
Fondsvermögen in die Kirchenrechnung zu 
integrieren und als zweckgebundenes Testat 
«Täfelimeedle» in den Passiven auszuweisen. 
Dieses Vorgehen orientiert sich am bestehen-
den Testat «Pfarreirat» (Vermächtnisse Pia und 
Martha Koster zur Verfügung des Pfarreirats) 
und hat sich in der Praxis bewährt.

Durch diese Lösung bleibt jederzeit transpa-
rent ersichtlich, in welcher Höhe Mittel für den 
Zweck der Täfelimeedle zur Verfügung stehen. 
Gleichzeitig wird der administrative Aufwand 
reduziert, ohne dass die ursprüngliche Zweck-
bestimmung verloren geht. Die Mittel können 
weiterhin gezielt und ausschliesslich gemäss 
ihrem vorgesehenen Zweck innerhalb der 
Kirchgemeinde eingesetzt werden.

Der Kirchenrat erachtet diese Lösung als prag-
matisch, transparent und nachhaltig.
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Das Chrabbelfiir-Team besteht aus fünf jun-
gen, engagierten Familienfrauen, die sich zum 
Ziel gesetzt haben, den Kleinkindern und deren 
Eltern den Glauben und die in unserer christli-
chen Tradition wichtigen Werte mitzugeben. 

Die Themen der etwa fünf Chrabbelfiiren im 
Jahr, die jeweils am Sonntag in der Pfarrkir-
che St. Verena nach dem Sonntagsgottesdienst 
stattfinden, richten sich einerseits nach dem 
Kirchenjahr andererseits werden auch mit-
menschliche Werte behandelt. Die Themen (z.B. 
Beten, Danken, Superhelden, Freundschaft, Mit-
einander, Zeit schenken) werden sehr kreativ 
gestaltet und laden die Kinder zum Mitmachen 
ein. Die Chrabbelfiiren richten sich an junge Fa-
milien mit Kleinkindern im Alter von 0 – 9 Jahren, 
wobei auch grössere Kinder mit ihren kleineren 
Geschwister daran teilnehmen. Es wird gebetet, 
gesungen, gebastelt und vorgelesen. Als «roter 
Faden» dient das Maskottchen «Fox», welches 
jede Chrabbelfiir begleitet. Das Chrabbelfiir- 
Team organisiert auch den «Räbeliechtliom-
zog», welcher immer sehr gut besucht ist. Als 
Tüpfli auf dem «i» gibt es als Abschluss des 
«Räbeliechtliomzogs» gemeinsam für alle Wie-
nerli und Punsch in der Finnenbahn.

DAS CHRABBELFIIR-TEAM 

Was bereitet dir Freude an der Arbeit im 
Chrabbelfiir-Team?

Julia Wetter
Dass ich mit einer Gruppe sehr toller Kollegin-
nen zusammengekommen bin, 
die ich vielleicht ohne die Chrabbelfiir nicht 
kennengelernt hätte.
	
Blanca Fritsche
Ein passendes Bhaltis zum gegebenen Thema 
zu basteln. 

Franziska Signer
Zusammen kommen mit gleichgesinnten 
Frauen, sich austauschen und Ideen sammeln. 
Die Ideen umsetzen und schöne Momente 
schaffen. 

Karin Schnider
Das Strahlen und das Mitmachen der Kinder 
in der Chrabbelfiir bereiten mir am meisten 
Freude. Es wird mir immer wieder bewusst, wie 
wenig es braucht, um Kindern und Eltern eine 
Freude zu bereiten. 

Carmen Neff
Das Beisammensein mit den «Chrabbelfiirfrau-
en» und wenn wir an den Sitzungen unserer 
Kreativität freien Lauf lassen können ;-), sowie 
das Leuchten in den Kinderaugen, das uns ge-
schenkt wird. 

Was möchtest du den Kindern und deren 
Eltern mitgeben?

Julia Wetter
Der christliche Glaube vermittelt viele, sehr 
wertvolle Grundhaltungen und Werte, für 
Kinder wie auch Erwachsene. Gerne würde ich 
den Kindern ein Vertrauen in den lieben Gott 
geben, dass er immer da ist. Und ein Vertrauen, 
dass das gute Miteinander für eine gute Grund-
haltung wichtig ist.

Blanca Fritsche
Freude an den Kirchenfesten und Traditionen, 
welche eng mit unserem Dorf verknüpft sind 
und dem Miteinander (basteln, singen, reden, ...).

Franziska Signer 
Glaube ist nicht nur in der Kirche, der Glaube 
steckt in vielen Dingen im Alltag und im Mit-
einander.

Karin Schnider
Ich möchte den Kindern und Eltern mitgeben, 
dass der Glaube sehr vielseitig ist und jeder 
auf seine Weise glauben darf. 
 
Carmen Neff
Ich denke wir geben den Kindern und Eltern 
auf den Weg mit, dass man sich in jeder 
Lebenslage an irgendjemanden wenden kann, 
sei es die Familie, Freunde oder der liebe Gott. 
Und dass es immer wieder Hoffnung gibt und 
das Miteinander oft einfacher ist, als alles 
alleine zu stemmen.

Meine Stärken

Julia Wetter
zuverlässig, Freude an verschiedenen Tätig-
keiten, wertschätzend

Blanca Fritsche 
kreativ, lösungsorientiert, praktisch

Franziska Signer
gute Zuhörerin, geduldig mit allem und fast 
jedem, zuverlässig

Karin Schnider
Flexibilität, Geduld im Alltag mit Kindern 

Carmen Neff
einfühlsam, kreativ, lernbereit
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PRIESTERJUBILÄUM  
VON PATER JOSEF ROSENAST 

Am Sonntag, 6. Juli 2025 konnte Pater Josef Ro-
senast, mit musikalischer Umrahmung und vie-
len bekannten Gesichtern, die goldene Primiz in 
der Pfarrkirche Appenzell feiern. Generalvikar 
Sebastian Wetter hielt eine schöne und würdige 
Laudatio.

Josef Rosenast wollte von Anfang an Seelsorge 
in verschiedenen Lebensfeldern annehmen; da 
bot sich die Pallottinergemeinschaft ideal an. 
Als eine der ersten Tätigkeit hatte er ein Haus 
für sogenannte «schwer erziehbare Knaben», in 
der Nähe von Oberbüren, zu betreuen. 

Die Gefängnisseelsorge in Regensdorf war eine 
grosse Aufgabe. Trotz einiger Sorgen was ihn 
dort erwartet, gelang ihm diese Arbeit sehr gut. 
Leichter war die Verantwortung als Armeeseel-
sorger. Weiter war Josef Rosenast in verschie-
denen Kirchgemeinden in der Pfarreiseelsorge 
tätig.

Nachher holte ihn Bischof Ivo Fürer als General-
vikar nach St. Gallen. Die Betreuung der vielen 
Klöster im Bistum, sowie der Kontakt zu den An-
derssprachigen-Seelsorgenden waren schöne 
Tätigkeiten.

In den Sommermonaten genoss und geniesst 
er jetzt noch die Gottesdienste im Alpstein. Mit 
seiner humorvollen Art und dem herzlichen 
Auftreten gewinnt er die Aufmerksamkeit der 
Gottesdienstbesucher im Handumdrehen.

Als Bruder-Klaus-Kaplan in Sachseln/Flüeli-
Ranft stand gegen Ende der offiziellen Arbeits-
zeit nochmals eine anspruchsvolle Aufgabe an.
Seit April 2022 lebt Josef Rosenast im Jakobs-
bad, übernimmt Priesteraushilfen und feiert mit 
unseren 3. Klässlern das Fest der ersten heiligen 
Kommunion.

Wir gratulieren Josef Rosenast ganz herzlich 
zum 50-jährigen Priesterjubiläum, wünschen 
beste Gesundheit und freuen uns auf weitere 
inspirierende Gottesdienste mit ihm.
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Am 18. August 2023 wurde an der Pfarreiver-
sammlung der Pfarreirat bestellt für die Amts-
periode 2023 – 2027.

Die nachfolgenden Mitglieder bilden den Pfar-
reirat. An den Sitzungen nehmen nebst dem 
Pfarreisekretär und einer Delegation des Kir-
chenrates auch je eine Vertretung der Kateche-
se, der Frauengemeinschaft, sowie des Jugend-
forums teil. 

Die Aufgabe des Pfarreirates liegt in der Gestal-
tung eines attraktiven Pfarreilebens. Ebenso un-
terstützen die Pfarreiräte die Seelsorger/innen 
in ihrer Aufgabe. In einer Zeit des Seelsorgeper-
sonalmangels wird seine konkrete Bedeutung 
immer wichtiger.

PFARREIRAT GONTEN  
2023-2027

Mitglieder

(In alphabetischer Reihenfolge) 
 
Rosa Ettlin, Haus St. Ottilia, Stölzeren, Jakobsbadstr. 28	 SeniorInnen

Luzia Fässler-Bechtiger, Sonnenrain, Rüeggerstr. 1	 Liturgiegruppe

Regula Fässler-Signer, Sonnhaldenstrasse 1	 Pfarreikoordinatorin,  
	 Katechese

Josef Huber, Wildenstein, Eggstrasse 9	 Prozessionen

Adrian Iten-Fuchs, Lorettoweidli 19	 Präsident

Thomas Schefer-Fuchs, Lauftegg, Laufteggstrasse 44	 Kassier, Jugendforum

Ramona Signer-Heeb, Oberschwarz, Oberschwarzstr. 15	 Frauengemeinschaft

Luzia Signer-Neff, Sonnhaldenstrasse 17	 Aktuarin

Liebe Gontnerinnen
Liebe Gontner

Als Pfarreikoordinatorin darf ich immer wie-
der neu erfahren, dass unsere Pfarrei von vie-
len guten Menschen getragen wird. Das macht 
mir grosse Freude. Sehr wertvoll empfinde ich 
auch die wohlwollende und gute Zusammen-
arbeit mit Bezirk und Schule. So durften wir am  
14. September das Fest zur Einweihung des 
renovierten Schulhauses mit einem Familien-
gottesdienst in der Pfarrkirche beginnen.  Auch 
den langersehnten Sportplatz werden wir am 
Samstag, 30. Mai mit einem Feld- oder besser 
gesagt Rasengottesdienst einweihen. Für die-
ses tolle Miteinander möchte ich mich ganz 
herzlich bedanken. Gerade in der heutigen Zeit 
ist dies nicht mehr selbstverständlich und kann 
deshalb nicht genug geschätzt werden.

Im vergangenen Oktober haben wir zu einem 
Infoanlass mit dem Titel «Ernstfall – Todesfall» 
eingeladen. Ein Todesfall versetzt das Umfeld, 
die Familie eines Verstorbenen immer auch in 
einen Ausnahmezustand. Jede und jeder von 
uns wird bestimmt im Verlauf seines Lebens 
irgendwann einmal damit konfrontiert. Mit die-
sem Anlass wollten wir Fragen und Unsicher-
heiten rund um die Themen Sterben, Trauer 
und Abdankung klären. Mit Patricia Staub, Seel-
sorgerin der Seelsorgeeinheit Appenzell, Spi-
talseelsorger Sepp Koller, Pfarreisekretär Hans 
Fuchs und Bestatter Johann Schefer konnten 
wir das Thema kompetent und breit abdecken. 
Der Anlass war sehr gut besucht und das Publi-
kum sichtbar interessiert. 

BERICHT  
VON PFARREIKOORDINATORIN 
REGULA FÄSSLER

Wie bereits in aller Mund steht ab Juli die Pfarr-
vakanz an. Wie lange wir ohne Standespfarrer 
sein werden, ist noch ungewiss. Das Seelsor-
geteam ist sehr gut aufgestellt und geht diese 
Herausforderung motiviert an. Sicher werden 
die Gottesdienste, vor allem jene mit Eucha-
ristiefeier, in den Pfarreien weniger werden.  
Vielleicht ist dies eine gute Gelegenheit, auch 
einmal einen Gottesdienst in einer anderen 
Pfarrei zu besuchen und so die Vorteile einer 
Seelsorgeeinheit zu nutzen.

Herzlichen Dank all jenen, die sich in irgendei-
ner Art für unsere Pfarrei engagieren. So freue 
ich mich auf ein weiteres lebendiges Jahr.

Mit freundlichem Gruss
Regula

Regula Fässler
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kirchenrat

(nach Staatskalender)

KIRCHENRAT REVISOREN  
2025 / 2026

Walter Wetter-Inauen, Schützengarten, Dorfstr. 24	 Präsident

Cordula Notter King, Sonnhaldenstrasse 22	 Aktuarin

Domenik Somm-Sager, Sommerau, Gontenstrasse 47a	 Pfleger

Thomas Fässler-Koller, Lorettoweidli 11	 Friedhof, Waldungen, Umgebungen

Urs Fässler-Langenegger, Zollhüsli, Gontenstrasse 62	 Bau

Carmen Hollenstein-Inauen, Dorfstrasse 65	 Immobilien

Beatrice Streule-Manser, Lorettoweidli 15	 Personelles

Roland Fässler-Signer, Sonnhaldenstrasse 1	 1. Revisor

Martin Rusch-Dörig, Nägeliskehr, Jakobsbadstrasse 10	 2. Revisor

rechnungsrevisioren

Informationen
Die aktuelle Gottesdienstordnung und Angaben über 
Veranstaltungen finden Sie jeden Samstag im Pfarrblatt 
im «Appenzeller Volksfreund» und ebenso auf der neu-
en Homepage unter www.kath-gonten.ch. Dort ersehen 
Sie auch die Termine von Anlässen in der Pfarrei, Ad-
ressen von Mitarbeitern, Mitgliedern von Kirchen- und 
Pfarreirat, Berichte, Bildgalerien, usw. der Pfarrei Gon-
ten. Auf diesen Wegen können Sie uns auch Meinungen, 
Anregungen oder Kritik übermitteln. Wir freuen uns auf 
Ihr Interesse.gonten.ch


